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Haupt- bzw. Mittelschüler, die eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, können auf zwei Wegen 

einen mittleren Schulabschluss erwerben: durch den Qualifizierten beruflichen Bildungsabschluss 

(Quabi) oder über die Berufsschule: 

 

1. Qualifizierter beruflicher Bildungsabschluss (QUABI) 

 

Voraussetzungen für den Quabi sind 

 der qualifizierende Hauptschulabschluss (Quali) 

 Abschluss der Berufsausbildung mit einer Durchschnittsnote von 3,0 oder besser 

 Nachweis mindestens ausreichende (= Note 4) Englischkenntnisse, die dem Leistungsstand eines 

fünfjährigen Unterrichts entsprechen 

 Für einen Berufsschulabschluss vor dem 01.08.2011 gilt ein Durchschnitt von 2,5 und 

befriedigende Englischkenntnisse (=Note 3) als Voraussetzung 

 

Dieser Nachweis kann erbracht werden 

 durch die Englischnote im Zeugnis über den erfolgreichen oder den qualifizierenden Abschluss 

der Haupt-/Mittelschule oder 

 durch die Englischnote im Abschlusszeugnis der Berufsschule, sofern Englisch Pflichtfach ist. 

 

 Das Zeugnis über den Quabi wird von der Haupt- bzw. Mittelschule ausgestellt, an der der Quali 

erworben wurde. 

 

2. Mittlerer Schulabschluss der Berufsschule 

 

Voraussetzungen sind hier 

 Abschlusszeugnis der Berufsschule mit einem Mindestnotendurchschnitt von 3,0 

(Berufsschulabschluss vor dem 01.08.2010: mind. 2,50) und 

 abgeschlossene Berufsausbildung 

 Nachweis mindestens ausreichender (= Note 4) Englischkenntnisse, die dem Leistungsstand 

eines fünfjährigen Unterrichts entsprechen. (Berufsschulabschluss vor dem 01.08.2010: mind. 

Note 3) 

 

Dieser Nachweis kann erbracht werden 

 im Abschlusszeugnis einer Haupt-/Mittelschule (erfolgreicher oder qualifizierender 

Hauptschulabschluss) oder 

 im Jahreszeugnis der Jahrgangsstufe 9 oder 10 eines Gymnasiums (Englisch als erste 

Fremdsprache), einer Realschule, einer Wirtschaftsschule oder einer Schule besonderer Art oder 

 im Zeugnis über den Nachweis erforderlicher Englischkenntnisse für den mittleren 

Schulabschluss der Berufsschule und Berufsfachschule und für den qualifizierten beruflichen 

Bildungsabschluss oder 

 im Abschlusszeugnis der Berufsschule. 

 

Die erforderlichen Englischkenntnisse werden ferner nachgewiesen durch ein vom Staatsministerium 

allgemein oder im Einzelfall anerkanntes Englisch-Zertifikat. 

 

  Das Zeugnis über den mittleren Schulabschluss der Berufsschule wird von der besuchten 

Berufsschule ausgestellt. 
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